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arbeitsteilig vorgenommenen Fertigungsweise nicht verän
dert.

Folgerichtig sind daher die Prozeßparteien gemäß §§ 5 
bis 7 NEAO von Anfang an übereinstimmend davon ausge
gangen, daß Grundlage für die Nutzensermittlung der Ver
gleich der bei der Anwendung des erfinderischen Verfahrens 
notwendigen Kosten mit den Kosten des Verfahrens nach dem 
Horizontalsystem ist, das ohne die erfinderische Lösung wei
terhin praktiziert worden wäre.

Die bei dem einen und dem anderen Verfahren entstehen
den Kosten sind meß- und vergleichbar anhand der Lohn- 
und Materialkosten. Dabei sind im Hinblick auf die Benut
zung des erfinderischen Verfahrens die Kosten, die bei der 
Vorfertigung entstehen, zusammengerechnet mit den Kosten 
für die Montage auf den Baustellen zugrunde zu legen.

Neben der Frage, in welcher Höhe durch Anwendung der 
Erfindung eine Kosteneinsparung eingetreten ist, war zwi
schen den Prozeßparteien auch streitig, ob und inwieweit ver
besserte Gebrauchseigenschaften des erfindungsgemäß gefer
tigten konfektionierten Installationssystems bei der Nutzens
ermittlung zu berücksichtigen sind. Mit der abgeschlossenen 
Einigung haben die Prozeßparteien das bejaht. Das ist zutref
fend, weil über die Kosteneinsparung nach dem unstrittigen 
Sachverhalt das konfektionierte Installationssystem gegen
über den herkömmlich installierten Elektroanschlüssen er
höhte Gebrauchseigenschaften auf weist, die der Nutzens
ermittlung gemäß § 11 Abs. 1 NEAO zugrunde zu legen sind, 

, und zwar gemäß § 11 Abs. 2 NEAO mindestens in der Höhe, 
wie sie sich in einem Zusatzgewinn, einem Gewinn- oder 
Preiszuschlag als Gewinnerhöhung niederschlagen.

Im Ergebnis der abgeschlossenen Einigung haben sich die 
Prozeßparteien davon leiten lassen, daß in dem Preis für 
die konfektionierten Installationseinheiten ein Preiszuschlag 
enthalten ist. Auch das trifft zu, soweit es sich nach dem In
halt der Verfahrensunterlagen beurteilen läßt. Es ist nämlich 
davon auszugehen, daß der Preis für das erfindungsgemäß 
hergestellte Installationssystem als Voraussetzung für die 
Anwendung des damit verbundenen effektiveren Montage
verfahrens auf der Grundlage des Preises für das Horizon
talsystem durch Multiplikation mit einem die verbesserte Ge
brauchsfähigkeit ausdrückendeh Faktor gebildet wurde. Trifft 
das zu, ist der hierdurch entstehende Differenzbetrag der als 
Mindestnutzen zu berücksichtigende Preiszuschlag gemäß § 11 
Abs. 2 NEAO.

Die Unterlagen für die Preisbildung, die Gegenstand der 
Verhandlung waren, weisen allerdings auch darauf hin, daß 
die bei der Montage zu erzielende Kosteneinsparung als Fak
tor der Gebrauchswerterhöhung dabei bereits berücksichtigt 
wurde. Im Hinblick darauf, daß die gebrauchsfähige Vor
fertigung der Installationseinheit wesentlicher Bestandteil des 
erfinderischen Verfahrens ist, muß hierbei entstehender Nut
zen als Bestandteil des gesamten Nutzens behandelt werden. 
Folglich können die bei der Montage entstehenden Einspa
rungen, die sich im Preiszuschlag ausdrücken, nicht noch zu
sätzlich als Nutzen der Vergütungsberechnung zugrunde ge
legt werden.

Das hat das Bezirksgericht’ beim Abschluß der Einigung 
nicht beachtet. Es hat deshalb den Preiszuschlag nicht als 
Mindestnutzen berücksichtigt, sondern als gesonderten Nut
zen unabhängig von anderen Nutzensarten. Das ist nach § 11 
Abs. 2 NEAO nicht zulässig.

In Fortführung des Verfahrens nach Aufhebung der aus 
den dargelegten Gründen mit dem Recht nicht im Einklang 
stehenden Einigung wird das Bezirksgericht vom Preiszu
schlag als Nutzen auszugehen haben, sofern nicht darüber 
hinausgehender, davon unabhängiger Nutzen durch das er
findungsgemäße Verfahren nachweisbar entsteht.

Die festgesetzte Vergütung in Höhe von 1,50 M je Woh
nungseinheit für einen hur zu beschreibenden Nutzen durch 
Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen ist nicht 
zu beanstanden und bei der abschließenden Berechnung der 
Vergütung zu berücksichtigen, falls nicht auch diese Ge
brauchswerterhöhung sich im Preiszuschlag bereits ausdrückt.

Die Einigung war auf den Kassationsantrag aufzuheben, 
und der Streitfall war zur Fortführung des Verfahrens an das 
Bezirksgericht zurückzuverweisen.

§ 10 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO; §§ 400, 53, 276 Abs. 1, 314 Abs. 3 ZGB.
1. An dem für eine Feststellungsklage erforderlichen Fest
stellungsinteresse mangelt es in der Regel dann, wenn der 
Anspruch im Wege einer Leistungsklage durchgesetzt wer
den kann.
2. Bis zur Aufhebung einer Erbengemeinschaft können die 
Erben sowohl über die Erbschaft und die einzelnen Nachlaß
gegenstände nur gemeinschaftlich verfügen als auch Ver
pflichtungen aus der Verwaltung des Nachlasses nur gemein
sam eingehen. Jedoch kann jeder Erbe notwendige Maßnah
men zur Erhaltung der Erbschaft oder einzelner Nachlaßge
genstände selbständig treffen.
3. Trifft bei einer Erbengemeinschaft ein einzelner Erbe not
wendige Maßnahmen zur Erhaltung der Erbschaft oder ein
zelner Naßlaßgegenstände, so liegt eine gesetzliche Vertre
tungsbefugnis i. S. des § 53 Abs. 3 ZGB vor. Durch das 
Handeln des einen Erben werden die anderen Erben unmit
telbar berechtigt und verpflichtet, es sei denn, daß ein er
kennbarer Mißbrauch der Vertretungsbefugnis vorliegt. Der 
für die Erbengemeinschaft Handelnde ist gegenüber den an
deren Erben lediglich im Innenverhältnis dafür verantwort
lich, daß deren Interessen oder mutmaßlicher Wille berück
sichtigt werden.
4. Zu den Voraussetzungen, unter denen bei einer Erbenge
meinschaft eine von einem einzelnen Erben getroffene Maß
nahme als notwendig zur Erhaltung eines Nachlaßgegenstan
des anzusehen ist (hier: Abschluß eines Grundstücksnut
zungsvertrages mit einem Dritten, weil die Erben selbst das 
Grundstück wegen seiner Größe nicht nutzen und pflegen 
konnten).
5. Zur unangemessenen Nutzung eines Grundstücks, die 
eine Kündigung des NutzungsVertrags rechtfertigt.
OG, Urteil vom 24. Juli 1986 - 2 OZK 12/86.

Die drei Kläger sind in ungeteilter Erbengemeinschaft Eigen
tümer eines 4000 m2 größen Grundstücks. Über ein Teilstück 
von 1 400 m2 hat der Kläger zu 2) mit schriftlichem Einver
ständnis der Klägerin zu 1) einen schriftlichen Nutzungsver
trag abgeschlossen, mit dem die Erbengemeinschaft den Ver
klagten die Bodenfläche zu Erholungszwecken überlassen hat.

Mit der Klage haben die Kläger vorgetragen: Der Nut
zungsvertrag sei nach §§ 312 Abs. 1, 57 Abs. 2 ZGB nichtig, da 
die Klägerin zu 3) keine schriftliche Vollmacht zum Vertrags
abschluß erteilt habe. Sie sei über die Absicht des Abschlusses 
eines Nutzungsvertrags zwar telefonisch unterrichtet worden 
und habe keine Einwendungen gehabt; zu einem schriftlichen 
Vertragsabschluß sei sie aber nicht mehr bereit. Die Nichtig
keit des Vertrags habe zur Folge, daß die Verklagten zur 
Räumung des Grundstücks verpflichtet seien. Außerdem hät
ten die Verklagten sich vertragswidrig verhalten, so z. B. ohne 
Genehmigung eine große Kiefer gefällt.

Die Kläger haben beantragt,
1. fesitzustellen, daß der Nutzungs vertrag nichtig ist, hilfs

weise, den Nutzungsvertrag aufzuheben;
2. die Verklagten zur Räumung und Herausgabe des 

Grundstücks zu verurteilen;
3. die Verklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 

die Kläger 600 M Schadenersatz zu zahlen.
Die Verklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie ha

ben die Auffassung vertreten, der Nutzungs vertrag sei wirk
sam zustande gekommen. Die Voraussetzungen für eine Kün
digung gemäß § 314 Abs. 3 ZGB seien nicht gegeben. Die Kie
fer sei von ihnen zur Beseitigung eines Gefahrenzustandes 
gefällt worden.

Das Kreisgericht hat, soweit es Ziff. 1 des Klageantrags 
betrifft, dem damit gestellten Hauptantrag entsprochen.

Die Berufung der Verklagten hat das Bezirksgericht abge
wiesen. Es hat u. a. ausgeführt, der zwischen den Klägern zu 
1) und 2) und den Verklagten abgeschlossene Nutzungsver
trag sei gemäß § 66 Abs. 2 ZGB nichtig, woraus sich die Ver
pflichtung der Verklagten zur Räumung und Herausgabe des 
Grundstücks gemäß § 33 Abs. 2 ZGB ergebe.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Instanzgerichte haben nicht beachtet, daß für den An
trag der Kläger, die Nichtigkeit des Grundstücksnutzungs
vertrags festzustellen, das nach § 10 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO erfor
derliche. Feststellungsinteresse nicht vorliegt. Nach ständiger


